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Gemäß § 1 sowie § 39 des Sächsischen Kommunalwahlgesetzes
(KomWG) und § 1 der Sächsischen Kommunalwahlordnung (Sächs-
KomWO) ergeht folgende Bekanntmachung mit ergänzenden Hin-
weisen:

1.  Wahltag

     Der Gemeinderat Großweitzschen legte in seiner Sitzung am
29.10.2024 den Wahltag für die Wahl des hauptamtlichen Bür-
germeisters der Gemeinde Großweitzschen auf Sonntag, den
15. Juni 2025 und den etwaigen 2. Wahlgang auf Sonntag, den
06. Juli 2025 fest.

2.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

2.1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für die Bür-
germeisterwahl 
• frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
• bis spätestens am 10. April 2025 bis 18:00 Uhr 

     bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Gemein-
deverwaltung Großweitzschen, Untere Straße 4, Frau Kristina
Gebhardt im OG des Gebäudes in 04720 Großweitzschen einge-
reicht werden. Für die Einreichung des Wahlvorschlages einschl.
aller Anlagen ist die elektronische Form ausgeschlossen. 

Öffnungszeiten:
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

2.2. Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigungen
sowie von Einzelbewerbern eingereicht werden (§ 41 Abs. 1 so-
wie § 56 KomWG).

     Dabei kann jede Partei, jede Wählervereinigung und jeder Ein-
zelbewerber nur einen Wahlvorschlag einreichen. Jeder Wahl-
vorschlag darf nur einen Bewerber enthalten.

2.3. Die Wahlvorschläge für die erste Wahl gelten auch für den et-
waigen zweiten Wahlgang, sofern sie nicht bis 20. Juni 2025,
18:00 Uhr zurückgenommen oder nach Maßgabe des § 44a
Abs. 2 Nr. 2 KomWG geändert werden. Neue Wahlvorschläge
dürfen für den 2. Wahlgang nicht eingereicht werden.

3.  Inhalt und Form der Wahlvorschläge

3.1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat
Sachsen (KomWG) und der Verordnung des Sächs. Staatsmini-
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steriums des Innern zur Durchführung des Kommunalwahlge-
setzes (SächsKomWO) aufzustellen und einzureichen. 

3.2. Die Wahlvorschläge müssen den Bestimmungen über Inhalt
und Form der Wahlvorschläge in den § 6 ff. KomWG, § 41
KomWG sowie in § 16 SächsKomWO entsprechen; die in § 16
Abs. 3 SächsKomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvor-
schlägen beizufügen:
• Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers, dass sie/er der

Aufnahme in den Wahlvorschlag unwiderruflich zustimmt
und sie oder er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen
Wahlvorschlag als Bewerberin oder Bewerber benannt ist, 

• Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers über das Vor-
liegen der allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für
die Berufung in das Beamtenverhältnis, 

• beim Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung:
Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreter-
versammlung zur Aufstellung der Bewerberin/des Bewer-
bers einschließlich der zugehörigen Versicherung an Eides
statt, 

• im Falle der Anwendung von § 6c Abs. 1 S. 4 KomWG eine
von dem für den Landkreis oder die Gemeinde zuständigen
Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten der Partei
oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung un-
terzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen für dieses Verfahren vorlagen, 

• beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigung oder einer Partei, deren Satzung nicht
gemäß § 6 Abs. 3 S. 1 Nr. 1, S. 2 des Parteiengesetzes bei
dem Bundeswahlleiter mitgeteilt worden ist, die gültige Sat-
zung zum Nachweis der mitgliedschaftlichen Organisation, 

• beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigung für jede Unterzeichnerin bzw. je-
den Unterzeichner des Wahlvorschlages eine Bescheini-
gung der zuständigen Gemeinde über ihr/sein Wahlrecht,

• bei ausländischen Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern eine
Versicherung an Eides statt nach § 6a Abs. 3 KomWG.

3.3. Vordrucke für die Wahlvorschläge und deren Anlagen, Nieder-
schriften über Bewerberaufstellungen, die Zustimmungserklä-
rung sowie die Erklärung nach § 41 Abs. 3 KomWG des 
Bewerbers und weitere ggf. notwendige Wahlunterlagen im
Sinne des § 16 Abs. 3 SächsKomWO sind bei der Vorsitzen-
den des Gemeindewahlausschusses Frau Gebhardt in der Ge-
meindeverwaltung Großweitzschen, Untere Straße 4, 04720
Großweitzschen, Telefon 03431/662831 oder per E-Mail 
hauptamt@grossweitzschen.de während der allgemeinen Öff-
nungszeiten erhältlich.

n Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung der Bürgermeisterwahl 2025 sowie einem etwaigen zweiten
Wahlgang und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen in der Gemeinde Großweitzschen
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4.  Unterstützungsunterschriften

4.1. Jeder Wahlvorschlag muss von 40 zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten, die keine
Bewerber des Wahlvorschlags sind, unterstützt werden 

     (Unterstützungsunterschriften).

4.2. Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigung, die aufgrund eigenen Wahlvor-
schlags
a) im Sächsischen Landtag vertreten ist oder
b) seit der letzten Wahl im Gemeinderat der Gemeinde Groß-

weitzschen
     vertreten ist, abweichend von Pkt. 4.1 keiner Unterstützungsun-

terschriften.
     Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer nichtmit-

gliedschaftlich organisierten Wählervereinigung, wenn er von
der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewählten, die dem
Gemeinderat Großweitzschen zum Zeitpunkt der Einreichung
angehören, unterschrieben ist. Ebenso bedarf auch ein Wahl-
vorschlag keiner Unterstützungsunterschrift, der als Bewerber
den amtierenden Bürgermeister enthält.

     Gemeinsame Wahlvorschläge bedürfen dann der Unterstüt-
zungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen Wahlvor-
schlagsträger erforderlich ist (§ 6e KomWG)

4.3. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des
Wahlvorschlags bei der Gemeindeverwaltung Großweitzschen,
Untere Straße 4, 04720 Großweitzschen, Einwohnermeldeamt
während der allgemeinen Öffnungszeiten, bis zum 10. April
2025, 18:00 Uhr geleistet werden. 

     Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten auf
einem Unterschriftsblatt unter Angabe des Tages der Unter-
zeichnung eigenhändig geleistet werden. Neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname und Anschrift (Hauptwoh-
nung) vom Unterzeichner anzugeben. Auf Verlangen hat sich
der Wahlberechtigte auszuweisen. Ein Wahlberechtigter kann
für dieselbe Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine Unterstüt-
zungsunterschrift leisten.

     Hat ein Wahlberechtigter für dieselbe Wahl für mehrere Wahl-
vorschläge eine Unterstützungsunterschrift geleistet, sind alle

seine Unterschriften ungültig. Eine geleistete Unterstützungs-
unterschrift kann nicht zurückgenommen werden. 

     Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen
Zustandes die Unterzeichnung durch Erklärung vor einem Be-
auftragten der Verwaltung ersetzen wollen, haben dies bei der
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses spätestens am
03. April 2025 schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinde-
rungsgründe glaubhaft zu machen.

5.  Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von
Wahlvorschlägen

     Indem die Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsver-
sammlung dem Versammlungsleiter die für die Erstellung des
Wahlvorschlags (Anlage 16 SächsKomWO) notwendigen per-
sonenbezogenen Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung
(Anlage 17 SächsKomWO), die Erklärung über das Vorliegen der
allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in
das Beamtenverhältnis nach § 41 Absatz 3 des Kommunalwahl-
gesetzes (Anlage 18 SächsKomWO) und – soweit sie Bürger an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind – eine Versi-
cherung an Eides statt gemäß § 6a Abs. 3 KomWG abgeben,
entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw.
Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflich-
ten nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung.

     Es wird empfohlen, dem Wahlbewerber im Rahmen der Aufstel-
lungsversammlung ein standardisiertes Merkblatt entspre-
chend dem Musterformular 1 unter http://www.datenschutz-
recht.sachsen.de/Informationspflichten.html auszuhändigen.

     Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung
trotz einer eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendma-
chung der Berichtigung und Löschung materiell-rechtlich weiter
gültig bleibt (§ 38 KomWG i.V.m. § 6a Abs. 2 Satz 2 KomWG).

Großweitzschen, 05.03.2025

Bürgermeister Jörg Burkert

Widerspruchsrecht anlässlich der Bürgermeisterwahl Groß-
weitzschen am 15.06.2025 und einer etwaigen Nachwahl am
06.07.2025 

Gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit dem 
01. November 2015 geltenden Fassung, darf die Meldebehörde Par-
teien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen,
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene, in den 6, der Wahl oder Abstimmung vor-
angehenden Monaten, sogenannte Gruppenauskünfte aus dem
Melderegister erteilen. Dieses gilt nicht, wenn ein Wahlberechtigter
der Auskunftserteilung widerspricht. Auf dieses Recht wird hiermit
für die oben genannte Wahl hingewiesen. Diese Übermittlungssper-

re kann schriftlich oder durch persönliche Vorsprache in der Ge-
meindeverwaltung Großweitzschen, Einwohnermeldeamt, Untere
Straße 4, 04720 Großweitzschen, beantragt werden.
Dieses Formular ist im Einwohnermeldeamt oder auf der Homepage
der Gemeinde Großweitzschen unter www.grossweitzschen.de er-
hältlich.

Großweitzschen, 05.03.2025

Bürgermeister Jörg Burkert

n Bürgermeisterwahl 2025
Öffentliche Bekanntmachung Gruppenauskünfte an Parteien und andere Träger von Wahlvorschlägen
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